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 Infobrief  014/95 
 
Sachverhalt und Problemstellung 
 
Im Jahre 1978 wurde ein Darlehensvertrag mit Disagiovereinbarung (4% = 9.200,- DM) ge-
troffen. Dabei wurden bereits bei Vertragsschluß die Zinsen festgeschrieben: 
 
1. bis 30.4.1984 (7,5%) 
2. ab 1.5.1984 bis Vertragsablauf (8,5%) 
 
Ein Teilbetrag wurde 1986 zurückgezahlt, der Rest 1989 vorzeitig getilgt. Die Hypotheken-
bank erstattet nach mehrmaliger Aufforderung einen Betrag von 643,91 DM zzgl. 7,02% Zin-
sen, da eine Rückzahlungssperrfrist vorgelegen habe. 
 
Lösung 
 

Direktor                             Große Bleichen 23         Telefon: 040/35710783, Fax: 040/35710815             Postbank Hamburg           
Prof. Dr. Udo Reifner        D-20354 Hamburg          e- mail: CompuServe 100451,2326                           BLZ 200 100 20 
                                          http://rzsun02.rrz.uni-hamburg.de/~hwp/iff                Kto.Nr. 584 955-200 

Nach der Rechtsprechung des BGH ist das Disagio auf den Zeitraum der 
Zinsfestschreibungsfrist und nicht auf die Gesamtlaufzeit zu verteilen (BGH WM 1995, 161
Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß der dieser Entscheidung zugrunde liegende 
Sachverhalt anders gelagert war. Im Gegensatz zu hier war für die Zeit nach Ablauf der 
Zinsfestschreibungsfrist keine Zinsvereinbarung bei Vertragsschluß getroffen. Da hier
zum Vertragsschluß eine Zinsvereinbarung über die gesamte Laufzeit getroffen wurde, ist 
davon auszugehen, daß das Disagio in die gesamte Kalkulation einfloß. Es kommt daher 
auch eine Verteilung des Disagios über die gesamte Laufzeit in Betracht. Daneben kommt 
aber auch in Betracht, daß das Disagio nur für die erste Zinsfestschreibung gelten sollte. 
Wenn dies so wäre, ist allerdings nicht nachzuvollziehen, warum die Bank die 
Rückerstattung wegen Zeitablaufs nicht gänzlich ausschließt. Jedenfalls ist nach der 
Rechtsprechung des BGH davon auszugehen, daß das Disagio über die  gesamte Laufzeit  

7). 

 bereits 

der Zinsvereinbarung gelten soll, sofern nichts anderes vereinbart ist (BGH NJW 1990, 
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sofern nichts anderes vereinbart ist (BGH NJW 1990, 2250).  Hier war  bei Vertragsschluß 
die Zinsvereinbarung über die gesamte Laufzeit festgelegt, wenngleich gestaffelt. Es spre-
chen daher gute Gründe dafür, daß auch das Disagio über die gesamte Laufzeit verrechnet 
werden sollte. 
 
Welcher Zeitraum als Rückzahlungssperrfrist möglicherweise vereinbart war, läßt sich ohne 
Einsicht in die - nicht vorliegenden - Vertragsunterlagen nicht erkennen. Es wird daher un-
terstellt, daß hiermit der erste Zinsbindungszeitraum gemeint war. Trifft dies zu, ist allerdings 
kein Grund ersichtlich, warum die Bank nicht generell einen Anspruch der Kreditnehmer ver-
neint, da sowohl Sondertilgung und Ablösung erst im zweiten Zinsabschnitt erfolgten. Die 
Bezugnahme auf §18 HypBG (Das Recht der Rückzahlung darf nur bis zu einen Zeitraum 
von zehn Jahren ausgeschlossen werden) ist daher nicht vorrangig, da nach dem synallag-
matischen Äquivalent von Laufzeit und Zinszahlung das Disagio grundsätzlich bei vorzeitiger 
Beendigung zurückzuerstatten ist. Ob der Kreditnehmer zur Kündigung berechtigt war oder 
eine "Rückzahlungssperrfrist" vorlag, kann daher keine Rolle spielen. 
 


